
Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 28.02.2025 

Beschluss 

öffentliche Sitzung vom 27.02.2025 

Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg 

TOP 10.4 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss der 29. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Vorlage: BV-StRQ/105/24 

Beschluss: 

Der Stadtrat beschließt 

e die 29. Änderung zum wirksamen Flächennutzungsplan aufzustellen 

eo die Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf gemäß des tabellarischen 
Abwägungsvorschlags (Anlage 1) 

e den vorliegenden Entwurf (Planzeichnung) vom November 2024 (Anlage 2), 

e den Entwurf der Begründung einschließlich Umweltbericht (Anlagen 3 und 4) vom 

November 2024, 

e den Entwurf der 29. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes mit der 

Begründung und dem Umweltbericht einschließlich der wesentlichen, bereits 

vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen und nach 8 4 Abs. 2 BauGB die beteiligten Träger öffentlicher Belange 

von der Auslegung zu benachrichtigen. 

mehrheitlich beschlossen 

Ja 23 Nein 6 Enthaltung 4 Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfahigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 
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